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Verfahrensordnung für Beschwerden im Zusammenhang 

mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen (VermVO) 

im Sinne von § 214 Abs. 1 Nr. 2 VVG 

Stand: 27. November 2008 

 

 

Präambel 

 

Der Versicherungsombudsmann e. V. ist eine unabhängige Einrichtung der deut-
schen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitigkeiten im Zusammen-
hang mit Versicherungsverträgen. Der Verein ist vom Bundesministerium der Justiz 
anerkannt als Schlichtungsstelle nach § 214 Abs. 1 Nr. 2 VVG. 

 

§ 1 Anwendungsbereich  

(1) Die folgenden Vorschriften finden Anwendung bei Streitigkeiten zwischen Versiche-

rungsnehmern∗ und Versicherungsvermittlern oder -beratern im Zusammenhang mit der 
Vermittlung von Versicherungsverträgen (Aufgabenbereich nach § 2 Abs. 2 der Satzung 
des Versicherungsombudsmann e. V.). Kommt ein Versicherungsvertrag nicht zustande, 
wird der Versicherungsinteressent dem Versicherungsnehmer im Sinne dieses Verfahrens 
gleichgestellt. 

(2) Beschwerdebefugt sind auch Verbraucherschutzverbände.  

 

§ 2 Einlegung der Beschwerde 

(1) Der Beschwerdeführer soll einen klaren und eindeutigen Antrag stellen und alle zur 
Beurteilung des Falles geeigneten und erforderlichen Tatsachen mitteilen sowie die erfor-
derlichen Unterlagen beifügen.  

(2) Die Beschwerde muss sich auf einen konkreten Einzelfall beziehen.  

 

§ 3 Vertretung 

Die Verfahrensbeteiligten können sich in jeder Lage des Verfahrens auf eigene Kosten 
vertreten lassen. 

 

                                                
∗ Aus Gründen der Vereinfachung werden die männlichen Bezeichnungen verwendet; gemeint sind selbstver-
ständlich ebenso weibliche Personen. 
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§ 4 Verfahren vor dem Ombudsmann 

(1) Das Beschwerdeverfahren ist ein schriftliches Verfahren. 

(2) Ist die Beschwerde nicht offensichtlich unbegründet, gibt der Ombudsmann dem Be-
schwerdegegner Gelegenheit zur Stellungnahme. Der Ombudsmann kann von der Auf-
forderung zur Stellungnahme absehen, wenn anderenfalls das Ziel der Streitbeilegung ge-
fährdet wird. 

(3) Der Ombudsmann ist in der Beweiswürdigung frei.  

(4) In geeigneten Fällen unterbreitet der Ombudsmann einen Schlichtungsvorschlag.  

(5) Der Ombudsmann antwortet auf jede Beschwerde. Liegt vom Beschwerdegegner kei-
ne Stellungnahme vor, antwortet der Ombudsmann auf der Grundlage des Beschwerde-
vorbringens (§ 2 Abs. 1). 

(6) Der Ombudsmann berücksichtigt in jeder Lage des Verfahrens, ob es dazu geeignet 
ist, den Streit beizulegen. Er kann in Zweifelsfällen den Parteien Gelegenheit zur Stel-
lungnahme geben, bevor er das Verfahren als ungeeignet beendet. Er begründet seine 
Entscheidung.  

 

§ 5  Beurteilungsmaßstab  

Entscheidungsgrundlage sind Recht und Gesetz. Sofern es daneben allgemeine Grund-
sätze ordnungsgemäßer Versicherungs-, Kapitalanlage- und Vertriebspraxis (Wettbe-
werbsrichtlinien) gibt, die das Versicherungsgeschäft und seine Abwicklung beeinflussen, 
soll der Ombudsmann diese mitberücksichtigen. 

 

§ 6 Verjährung 

Die Verjährung wird durch die Einlegung der Beschwerde nicht gehemmt.  

 

§ 7 Kosten des Verfahrens 

(1) Die Beteiligten des Verfahrens haben ihre eigenen Kosten selbst zu tragen.  

(2) Für den Versicherungsnehmer ist das Beschwerdeverfahren grundsätzlich kostenfrei. 
Dies gilt nicht bei offensichtlich missbräuchlichen Beschwerden.  

(3) Anderen Verfahrensbeteiligten kann ein Entgelt auferlegt werden, wenn sie Anlass zur 
Beschwerde gegeben haben. 

(4) Näheres regelt die Kostenordnung für diese Verfahrensordnung. 

 

§ 8 Verschwiegenheit  

Der Ombudsmann und die Mitarbeiter der Schlichtungsstelle sind zur Verschwiegenheit 
über alle die Parteien betreffenden Umstände verpflichtet, von denen sie im Rahmen ei-
nes Beschwerdeverfahrens Kenntnis erlangen.  

 


